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Steuermehreinnahmen bei Anhebung der GrdSt u. GewSt auf Nivellierungssätze

(1) 
Mehreinnahmen durch 
Anhebung der GrSt B 

auf 365 % 
=  Nivellierungssatz

(2) 
Mehreinnahmen durch 
Anhebung der GrSt A 

auf 332 % 
= Nivellierungssatz

(3) 
Mehreinnahmen durch 
Anhebung der GewSt 

auf  357 %
= Nivellierungssatz

Hebesatz
bisher: 270 %
= 380.000 €

Hebesatz
bisher: 285 %

= 57.000 €

Hebesatz 
bisher: 333 %
= 450.000 €

Bei 365 %:
= ca. 514.000 €

Bei 332 %
= Ca. 66.400 €

Bei 357 % = Ca. 
482.000 €

Mehreinnahmen
= 134.000 €

Mehreinnahmen
= 10.000 €

Mehreinnahmen 
= 32.000 €

2

= ca. 175.000 €



Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

aus dem allg. Haushalt 

Ausführungen von Herrn Bürgermeister Plettenberg in seiner Ausarbeitung „Prüfauftrag 

der Stadtverordnetenversammlung zum Thema ‚Straßenbeiträge‘  “ vom 06.03.2019, S. 7



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2021 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 €

= Verbesserung des Jahresergebnisses
./. 5.000 €

(2,5 % von 200.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)
= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 175.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 170.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2021



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2022 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 €

= Verbesserung des Jahresergebnisses
./. 10.000 €

(2,5 % von 400.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)
= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 175.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 165.000 €

./. 

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2022



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2023 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 €

= Verbesserung des Jahresergebnisses
./. 15.000 €

(2,5 % von 600.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)
= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 175.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 160.000 €

./. 15.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2023



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2024 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 €

= Verbesserung des Jahresergebnisses
./. 20.000 €

(2,5 % von 800.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)
= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 175.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 155.000 €

./. 20.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2024



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2025 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 €

= Verbesserung des Jahresergebnisses
./. 25.000 €

(2,5 % von 1.000.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)
= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 175.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 150.000 €

./. 25.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2025



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2026 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 € GrdSt u. GewSt

+ Einsparung Straßenreparatur: + 25.000 €
= Verbesserung des Jahresergebnisses

./. 30.000 €
(2,5 % von 1.200.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)

= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 200.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 170.000 €

./. 30.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2026



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2027 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 € GrdSt u. GewSt

+ Einsparung Straßenreparatur: + 25.000 €
= Verbesserung des Jahresergebnisses

./. 35.000 €
(2,5 % von 1.400.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)

= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 200.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 165.000 €

./. 35.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2027



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2027 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 € GrdSt u. GewSt

+ Einsparung Straßenreparatur: + 25.000 €
= Verbesserung des Jahresergebnisses

./. 40.000 €
(2,5 % von 1.600.000 €)

= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 200.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 160.000 €

./. 40.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2028



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2027 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 € GrdSt u. GewSt

+ Einsparung Straßenreparatur: + 25.000 €
= Verbesserung des Jahresergebnissesisses

./. 45.000 €
(2,5 % von 1.800.000 €)

= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 200.000 €
Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 155.000 €

./. 45.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2029



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2030 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 € GrdSt u. GewSt

+ Einsparung Straßenreparatur: + 25.000 €
= Verbesserung des Jahresergebnisses

./. 50.000 €
(2,5 % von 2.000.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)

= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 200.000 €

Verbesserung des 
Jahresergebnisses

= 150.000 €

./. 50.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2030



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2059 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 € GrdSt u. GewSt

+ Einsparung Straßenreparatur: + 25.000 €
= Verbesserung des Jahresergebnisses

./. 195.000 €
(2,5 % von 7.800.000 € / 50 % Eigenanteil der Stadt)

= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 200.000 €
./. 195.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2059



Zusätzliche Erträge aufgrund Anhebung der 
GrdSt und der GewSt auf die 

Nivellierungssätze nach den FWG-Modell

Zusätzliche Abschreibung bei grundhafter
Straßensanierung in 2060 im Umfang von 

400.000 € bei Nutzungsdauer von 40 Jahren
+ 175.000 € GrdSt u. GewSt

+ Einsparung Straßenreparatur: + 25.000 €
= Verbesserung des Jahresergebnisseses

./. 200.000 €
(2,5 % von 8.000.000 € / 50 % städt. Anteil)
= Verschlechterung des Jahresergebnisses

++ 200.000 € ./. 200.000 €

Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung 

durch jährliche zusätzliche Steuereinnahmen

Modellrechnung 2060



Wegfall der Sonderpostenauflösung bei Finanzierung der Straßensanierung aus dem allg. Haushalt 

Ausführungen von Herrn Bürgermeister Plettenberg in seiner Ausarbeitung „Prüfauftrag der 

Stadtverordnetenversammlung zum Thema ‚Straßenbeiträge‘  “ vom 06.03.2019, S. 7

Finanzierung der Straßensanierung
bis 2060 ohne weitere Steuererhöhung!!!

Der Bürgermeister stellt nicht die gesamten Auswir-
kungen des FWG-Modells dar, sondern betrachtet nur 

isoliert den Wegfall der Erträge aus der Auflösung 
des Sonderposten, was jedoch zu kurz greift!!!




